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• 14. September 2025 Integrationsratswahl und Kommunalwahl

Wer darf den Integrationsrat in Jülich wählen?
Wahlberechtigt sind alle Ausländerinnen und Ausländer,
• auch Nichtdeutsche EU-Bürgerinnen und -Bürger und
• Staatenlose,
•Auch Deutsche, die eingebürgert wurden,
•Die deutsche und 2. ausländische Staatsbürgerschaft haben,
•Als Kinder ausländischer Eltern durch Geburt im Inland Deutsche sind und
• die am Wahltag  16 Jahre alt sind;
• sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet
• rechtmäßig aufhalten und
• mindestens seit dem 29. August 2025 in der Gemeinde
• ihre Hauptwohnung haben
•Nicht wahlberechtigt sind Ausländerinnen bzw. Ausländer,
auf die das Aufenthaltsgesetz (§ 1 Abs. 2 Nrn. 2 und 3
AufenthG) keine Anwendung findet;
die Asylbewerberinnen und Asylbewerber sind.
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• 14. September 2025 Integrationsratswahl und Kommunalwahl

Wer darf für den Integrationsrat in Jülich kandidieren?

• Kandidieren dürfen deutsche und nicht-deutsche Einwohnerinnen, 
• die mindestens 18 Jahre alt sind, 
• seit mindestens einem Jahr rechtmäßig in Deutschland leben und 
• seit drei Monaten in der jeweiligen Stadt mit ihrem Hauptwohnsitz

gemeldet sind. 
• Sie müssen im Sinne des Wahlgesetzes das passive Wahlrecht haben.

• FRIST 7. Juli 2025 um 18 Uhr (Ausschlussfrist) für die Einreichung der 
Wahlvorschläge !
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• 14. September 2025 Integrationsratswahl und Kommunalwahl

Wie wird der Integrationsrat gewählt?

• Wahlvorschläge können als Listen- oder Einzelvorschlag
eingereicht werden

• Wahl von Stellvertreterinnen und Stellvertreter wichtig

WICHTIG:
Versand der Wahlbenachrichtigungen bis 25.08.25
Eintragung in das Wählerverzeichnis der Stadt Jülich bis zum 02.09.25
Wahlamt der Stadt Jülich: wahlbuero@juelich.de
Wahlamt, Neues Rathaus, Zimmer 116/117

mailto:wahlbuero@juelich.de


Integrationsrat der Stadt Jülich
Zusammensetzung:
2 Drittel gewählte Migrant*innen Vertreter = 12
1 Drittel Fraktionenvertreter des Stadtrates =   6

Mindestens 4 Integrationsratssitzungen pro Jahr
1 gewählte/r Vorsitzende/r plus 2 Stellvertreter/innen
entsendet Mitglieder in die 3 Ausschüsse des Stadtrates mit beratender Stimme
entsendet einen Delegierten in den Landesintegrationsrat
Es können beratend Experten z.B. der Sozialverbände eingeladen werden

6-4 Wochen vor der Sitzung vorbereitende Arbeitssitzungen
eventuell Arbeitsgruppen bilden zu bestimmten Themen

Der Integrationsrat kann sich mit allen die Kommune betreffenden Themen befassen, 
insbesondere die Integration betreffend (Chancengerechtigkeit, Teilhabe u.v.m)
Der Integrationsrat kann Veranstaltungen für die Öffentlichkeit durchführen:
z.B. Info-Veranstaltungen; Kulturveranstaltungen zur Interkulturellen Woche; 
Beteiligung am Fest der Kulturen u.v.m.



SAVE the DATE !!

Dienstag, 8. Juli 2025
um 19 Uhr 

PRESSE-Foto 
mit allen Kandidatinnen und Kandidaten

Treffpunkt: Neues Rathaus
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SAVE the DATE !!

Wahl-Info-Stand 
gemeinsam mit allen Kandidierenden

und dem amtierenden I-Rat

Samstag,    6. September von 10 – 13 Uhr in der Kölnstr.
Samstag, 13. September von 10 – 13 Uhr in der Kölnstr.

Mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

www.juelich.de/integrationsratswahl2025

wahlbuero@juelich.de

Beatrix Lenzen
Geschäftsstelle des Integrationsrates
Amt für Familie, Generationen und Integration
Stadt Jülich
Tel-Nr. 63 – 239
Email:  Blenzen@juelich.de
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